
  

   
 
 

Beschreibungsraster Kinderhort der Nachbarschaftshi lfe Rosenheim KITA gGmbH 
 

Rahmendaten 
 

Name Kinderhort der Nachbarschaftshilfe Rosenheim KITA 
gGmbH 

Anschrift Innsbruckerstr. 1a, 83022 Rosenheim 
Telefon 08031-381495 
Fax 08031-382258 
e-mail Kinderhort-Jonathan@nhr-kitagGmbH.de 
Träger Nachbarschaftshilfe Rosenheim KITA gGmbH 

Reichenbachstrasse 6 
83022 Rosenheim 
Tel  08031-34805 
Fax 08031-381496 
e-mail: nh.rosenheim@T-Online.de 

 

 

 
 



  

   
 
 
Kinder 
 
Altersgrenze 6-12 Jahre 
Zahl der Plätze 75 Plätze  
Belegte Plätze 75 Plätze 
Einzugsbebiet Stadtgebiet Rosenheim, Stadtmitte 

Schulsprengel: GS Innsbruckerstrasse 
                         HS Wittelsbacherstrasse 
                         FS Am Gries/Fürstätt 
                         Waldorfschule Aisinderwies 
                         Montessori Schule Rohrdorf 

Gruppenorganisation Drei Gruppen 
 

Öffnungszeiten 
 
Öffnungszeiten   Montag bis Freitag (während der Schulzeit ) 

6:30 Uhr bis 7:45 Uhr 
9:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Montag bis Freitag (während der Ferienzeit ) 
7:30 Uhr bis 17:00 Uhr  

Betriebsferien und  
Schließtage 
 

Hort ist während der Sommerferien für 2 Wochen 
geschlossen 
In dieser Zeit besteht die Möglichkeit der Betreuung im 
Kinderhaus Aising. 

 

 



  

   
 
 
Elternbeitrag 
 
(Änderungen vorbehalten) 

  Ferienzeit 
 Betrag in €  Ab 15 bis 29 Tage Ab 30 bis 44 Tage Ab 45 Tage 

Bis 20 Std. 70    
Bis 25 Std. 80    
Bis 30 Std. 90    
Bis 35 Std. 100    
Bis 40 Std. 110    
Bis 45 Std. 120    
Bis 50 Std. 130    
 

BERECHNUNGSBEISPIEL FÜR DEN HORTBEITRAG  

Ein Kind besucht während der Schulzeit den Kinderhort bis zu 20 Std./Woche und 
während der Ferienzeiten an bis zu 29 Tagen (1 Monat)  45 Std./Woche. 
 
Hortbeitrag: 11 Monate   x    70,00 €                      =        770,00 €  
                      1 Monat     x 120,00 €                       =        120,00 € 

Gesamt:                              890,00 €/12 Monate    =          74,20 € monatlicher Beitrag  

Spielgeld                 =          5,00 € 

Kosten Mittagessen (monatlich) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Eltern haben die Möglichkeit, bei entsprechenden Voraussetzungen , einen 
Zuschuss bei Jugend- oder Sozialamt (ARGE)  zu beantragen. 
 
§27 Abs. 1 SGB VIII 
„Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen 
Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende  
Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung und Erziehung 
geeignet und notwendig ist. Art und Umfang richten sich nach dem erzieherischen  
Bedarf im Einzelfall, das enge soziale Umfeld des Kindes oder Jugendlichen ist dabei 
einzubeziehen. Somit steht die Orientierung an der Lebenswelt im Vordergrund“   
 

1 Betreuungstag   8,50 € 

2 Betreuungstage 17,00 € 

3 Betreuungstage 22,50 € 

4 Betreuungstage 34,00 € 

5 Betreuungstage 42,50 € 

Versorgungspauschale, wenn kein Essen gewünscht wird    5,00 € 



  

   
 

 
 
Personal 
 
Einrichtungsleitung  (40h) 
Gruppenleiten Gruppe 3 

Barbara Baur ,  
seit 1996 in der Einrichtung tätig 
Ausbildung: Kinderpflegerin, staatl. geprüfte Erzieherin 
Zusatzqualifikation: Einrichtungsleiterkurs im PPI des 
BLLV 
Fachwirtin für Erziehungswesen 
Fachwirtin für Sozial- und Gesundheitswesen IHK 

Stellvertretende Leitung (35h) 
Gruppenleitung Gruppe 1 

Brigitte Hois,  
seit 2006 in der Einrichtung tätig 
Ausbildung: staatl. geprüfte Erzieherin 

Gruppenleitung Gruppe 2 (40h) Martina Hörfurter 
seit 2008 in der Einrichtung tätig 
Ausbildung: staatl. geprüfte Erzieherin 

Ergänzungskraft Gruppe 3 (40h)  Monika Ihsen 
seit 2001 in der Einrichtung tätig 
Staatl. geprüfte Kinderpflegerin 

Ergänzungskraft Gruppe 3 (30h)  Antonia Rotter 
seit 2006 in der Einrichtung tätig 
staatl. geprüfte Kinderpflegerin 

Ergänzungskraft Gruppe 1 (40h)  Thanuja Heilmann 
seit 2006 in der Einrichtung tätig 
staatl. geprüfte Kinderpflegerin 

Ergänzungskraft Gruppe 2 (40h)  Edith Szawuy 
seit Oktober 2005 in der Einrichtung tätig 
staatl. geprüfte Erzieherin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

 
Räumlichkeiten: 
 
Lage Der Kinderhort liegt in der Stadtmitte von Rosenheim, direkt an der 

Grundschule in der Innsbruckerstrasse.  
„Der Hort im Grünen“ 

Architektur Unser Kinderhort wurde im Jahr 2006 neu erbaut und war im Dezember 
2006 bezugsfertig.  Der Bau erfolgte in Holzständerbauweise in Bezug 
auf die Holzstadt Rosenheim. 
 
 
 

 
 
 
Gruppenraum 1 und 2  

 

Die GRUPPENRÄUME sind alle 
mit dem identischen Mobiliar 
ausgestattet.  
Jeder Gruppe kann den Raum 
individuell gestalten und dekorieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

 

 

Zu jedem Gruppenraum gehört ein  

LERN-ODER 
HAUSAUFGABENZIMMER , sowie 

eine GARDEROBE  mit Fächern, 
Abstellflächen und Kleiderhaken für jedes 
Kind. 

Neben den Gruppenräumen kann auch der 
Hausflur genutzt werden zum Spielen, z.B. 
steht im OG der Kicker und das Air-Hockey. 

 

 
 

 

 

 

Sanitärräume für Mädchen und Jungen 

Behindertengerechtes Bad mit WC  

Hauswirtschaftsraum 
Materialraum 

Küche  

 

 

 

 

OG  

Gruppenraum 3  

Mobilar wie im Erdgeschoss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



  

  
 

Platz zum BASTEL, SPIELEN UND GEMEINSAMEN  

AKTIVITÄTEN  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LERN-UND 
HAUSAUFGABENZIMMER   



  

  

 

MEHRZWECKRAUM MIT KLETTERWAND 
Jede Gruppe kann diesen Raum nutzen. Während der "Freispielzeit" dürfen die Kinder 
alleine sich bewegen und die vorhandenen Spiel- und Sportgeräte ausprobieren. 
Ebenso dient der Raum für Veranstaltungen und Feste. Außerhalb der Hortzeiten wird 
er auch als "Probenraum" des Backstages-Theaters Rosenheim genutzt. 

 
 

 
 



  

  
 

 

 
 
 
 

Medienraum 
Hier haben die Kinder die Möglichkeit 
an vier  

PC-ARBEITSPLÄTZEN  sich mit 
dem Medium vertraut zu machen. 
Neben Lernprogrammen und Spielen 
haben wir auch Zugang zum Internet an 
allen Arbeitsplätzen. 

 

 
Sanitärräume für Mädchen und Jungen 
Personal-WC 
Hauswirtschaftsraum 

  
Büro der Leitung 

Personalraum 

 

 
Kooperation und Vernetzung 
 
Fachdienste �  Diakonie – Schwerpunktträger des Regionalraum Ost 

�  Heilpädagogische Ambulanz 
�  Erziehungsberatung der Caritas 
�  Kinderschutzbund 
�  ASD 
�  Therapeuten und Ärzte 
�  Kinderkinik Vogtareut 
�  Haunersche Kinderklinik, München 
�  Heckscher Klinik, Rosenheim 
�  Behandlungszentrum Vogtareut 
�  SPZ Traunstein 
 
 



  

  
 

 
Vernetzung in Gemeinde und 
Stadtteil 

�  Mittagsbetreuung der GS Innsbruckerstrasse 
�  Nutzung der Sportanlagen der Schule 
�  Nutzung der Schwimmanlage der Knabenrealschule 

Am Nörreut 
�  Kontakt zum Sportbund DJK Rosenheim 
�  Kletterhalle Rosenheim  
�  Zusammenarbeit mit dem Stadtjungendring 

 
 
Zusammenarbeit mit Eltern 
 
Information �  Elternbriefe 

�  Tür- und Angelgespräche 
�  Elterninfowand 
�  Hortzeitung, Hortpost (Informationsschreiben mit 

Rückblick und Vorschau alle 2 Monaten) 
Elternsprechstunde, 
Elternabende 

�  Gespräche mit festen Termin 
�  Beratungsgespräche 
�  Begleitung zu Fachdiensten 
�  Elternabend mit hortinternen Themen 
�  Elternabend mit informativen Themen: 

Kindschaftsrecht, Legasthenie 
�  Hausbesuche 

Mitwirkungsmöglichkeiten 
Mitbestimmung 

�  Partnerschaftlich-orientierte Zusammenarbeit 
�  Projektplanung 
�  Festgestaltung 
�  Jahresplanung 
 
 

Elternbeirat Elternbeiratsvorsitzende 
Elke Lautner 
Stellvertretung 
Heike Beinhofer 
Kassier 
Kathrin Radike 
Schriftführung 
Nora Scheder-Pagin 
Beiräte 
Gerda Nedbal 
Sandra Gläser 
Tanja Eberle 
Sandra Irlinger 
Christine Fels (Mittagsbetreuung) 

 
 

 
 
 



  

   
 
Essen und Getränke 
 
Mittagessen 

Der Kinderhort Jonathan bezieht sein Essen 
von Hofmann Menü.  

Die Hofmann Menü-Manufaktur ist der 
Qualitätsführende Verpflegungsspezialist für alle 
Bereiche im „Außer Haus“-Markt, der mit hoher 
Flexibilität und traditioneller, handwerklicher 
Fertigung innovative und zielgruppenspezifische 
Verpflegungs- und Dienstleistungskonzepte 
anbietet. 

Das Ziel des Unternehmens ist die Fertigung 
abwechslungsreicher und schmackhafter 
Menüs. 

Bei der Hofmann Menü-Manufaktur können Sie 
sich immer auf ein Maximum an Qualität und 
Individualität im Einklang mit optimaler 
Wirtschaftlichkeit verlassen. 

Weitere Informationen können Sie auf der 
Homepage von Hofmann Menü nachlesen. 

www.hofmann-menue.de 

  
Zusätzlich bereiten wir Beilagen, Salate und 
Dessert für die Kinder. Alle Mahlzeiten werden 
durch eine fachlich kompetente Mitarbeiterin 
zubereitet. Wir achten auf Inhaltsstoffe und 
Herkunft der Lebensmittel. Wir verwenden kein 
Schweinefleisch.  

 

Brotzeit Die Kinder können sich für die Nachmittagsbrotzeit 
selbst etwas mitbringen, oder es werden die Reste 
vom Mittagessen verzehrt. 

Getränke Die Kinder trinken Tee, Fruchtsaftschorle und 
Mineralwasser, was von der Einrichtung 
bereitgestellt wird.  
Wir weisen die Eltern darauf hin, daß die Kinder 
kein Cola, oder andere koffeinhaltige Getränke 
mitbringen sollen. Ebenso sollen keine Glasflaschen 
und Dosen mitgebracht werden. 

 

 



  

   
 
Anmeldung 
 
Verfahren und Fristen �  Anmeldung jederzeit nach telefonischer 

Vereinbarung möglich 
�  es werden Kinder der 1. bis 5. Klasse 

aufgenommen 
�  Kinder allein erziehender Elternteile haben 

Vorrang (Elternteile, die mit einem eheähnlichen 
Gemeinschaft leben gelten nicht als allein 
erziehend) 

�  Geschwisterkinder werden berücksichtigt 
�  bei Krankheit oder sonstigen Notsituationen 
 
Die Eltern füllen den Anmeldebogen aus und 
erhalten eine schriftliche Platzzusage. Es wird ein 
Termin für ein Gespräch vereinbart. Dieses 
Gespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen, 
der Abklärung der Erwartungshaltung und dem 
Informationsaustausch. 
Hierbei sollten die Eltern sämtliche, geforderten 
Unterlagen abgeben, oder zur Einsicht vorlegen: 
�  Anmeldebogen 
�  Sorgerechtsbescheid bei Alleinerziehenden 
�  Impfbuch, Allergiepass 
�  Einzugsermächtigung                

Ansprechpartner Barbara Baur, Einrichtungsleitung 
Kündigungsmodus Die Anmeldung gilt für das gesamte Schuljahr, in 

besonderen Fällen, z.B. Umzug, usw. kann auch 
während dem Schuljahr gekündigt werden. Die 
Kündigungsfrist beträgt 2 Wochen zum 
Monatsende, der laufende Monat muß bezahlt 
werden. Ab 1. Mai kann nur zum 31.08. des Jahres 
gekündigt werden. 
Der Hort kann ein Kind entlassen, wenn es sich 
durch seine Verhaltensweisen als untragbar für die 
Gruppe erweist, sich selbst und andere Kinder 
gefährdet. Ebenso wenn das Kind die Einrichtung 
nicht regelmäßig besucht und nicht entschuldigt 
wird. Als Kündigungsgrund gilt auch, wenn die 
Eltern mit den monatlichen Hortgebühren in Verzug 
sind. 

 
 
 
 
 
 


